
507 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Uber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 17. Feber 

1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Zugabenge­

setz geändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll für den Bereich des Bundesgesetzes über das Verbot von 

Zugaben zu Waren oder Leistungen dle gleiche Geldstrafen­

obergrenze in der HÖhe von S 15.000.- eingeführt werden, 

wie sie für das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett­

bC\'lferb in Aussicht genommen ist. Infolge des wei ters be~lb­

sichtigten Wegfalles der Verordnungsermächtigung nach § 28 
des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 'NTettbewerb soll 

auch eine entsprechende Neufassung des § 6 des Zugabenge­

setzes vorgenommen werden. 

Der Ausschl..:ß für wirtschaftliehe Angelegenheiten hat 

die gegenständl:i.che Vorlage in seiner Sitzung vom 23. Feber 

1971 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, l{e:':.nen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seLlcr Beratung s ';::el1 t somi t tJ.er Ausschuß 

für wirtschaftlj.che AngeJ.egenheiten den ~ntE~,g. der bundes­

rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio:::;ürates vom 

17. Feber 1971, betreffend ein Bundesgesetz; t c1E:m das 

.Zugabengesetz geändert wird~ wird kein FtnsprLch erhob8n. 

W Ci. 1 zer 

Berichterstatter 

Wien, am 23, F8ber 1971 

Dr. I r (I 

Obmarm 
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